
 

B e s c h l u s s  

des Präsidiums des Arbeitsgerichts Bremen-Bremerhaven 
 

1. Ständige Vertreterin der Vorsitzenden der Kammer 7 ist ab dem 05.10.2020 die 

Vorsitzende der Kammer 11.  

2. Abweichend von der vorstehenden Regelung wird die Vorsitzende der Kammer 

7 im Zeitraum vom 19. bis 23.10.2020 von dem Vorsitzenden der Kammer 10 

vertreten.  

Bremen, den 30.09.2020 
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